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BEZUG Mein Schreiben vom 6. Dezember 2019
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Sie hatten das Auswärtige Amtum Prüfunggebeten, „ob von der Erhebung von Gebüh-

ren gemäß §2 IFGGebV abgesehen werden kann.“

Hierzu habe ich das Auswärtige Amt um eine weitere Informationen und eine Stellung-

nahme gebeten. Nach Abschluss meiner Prüfung möchte ich Ihnen nunmehr gerne mein 

Ergebnis mitteilen: 

Das Auswärtige Amt hat einer Gebührenbefreiung nicht stattgegeben, da kein umfassendes 

öffentliches Interesse an der Fragestellung anzunehmen war, um den von § 2 S. 2 IFGGebV 

vorgesehenen Ausnahmefall zu begründen.SeineEntscheidung hat es Ihnen gegenüber im 

Schreiben vom 9. September 2019 begründet. Diese Begründung ist für mich nachvollzieh-

bar, gegen die Entscheidung bestehen keine Bedenken.

Ich sehe das Vermittlungsverfahren damit als abgeschlossen an und werde den Vorgang 

zu meinen Akten nehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag
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Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen

bei allen Antwortschreiben unbedingt an.
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